
Strukturelle Rahmenbedingungen



Der Verein hat den Auftrag übernommen, Kommunen Unterstützung bei der Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention zu geben.

Das Programm „Kinderfreundliche Kommunen“ zielt deshalb auf die

• Politik, um eine veränderte Sicht auf Kinder und ihre Rechte zu schaffen,

• Verwaltung, um sie für das Kindeswohl und Kinderinteressen zu sensibilisieren,

• Öffentlichkeit, um die Rechte der Kinder bekannter zu machen,

• Kinder und Jugendlichen, um sie und ihre Rechte zu stärken.

Damit sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihrem Ort wohlfühlen.

Ziele der Arbeit



Kinderfreundliche Kommunen ist ein Programm, das in vier Schwerpunkten 
die neun internationalen Bausteine abbildet:

1. Kindeswohl hat Vorrang

2. Kinderfreundliche Rahmenbedingungen

3. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

4. Information/Monitoring

Schwerpunkte



Strukturelement Beschlussfassungen

Immanenter Bestandteil im Programm sind Beschlüsse
 Voraussetzung für die Bewerbung ist ein Ratsbeschluss

 Ratsbeschluss über Aktionsplan mit Maßnahmen, deren Zielstellung, Inhalt, 
Verantwortlichkeiten, Zeitplanung und Finanzen 

 Ratsbeschlüsse über Einzelmaßnahmen (z.B. Regensburg Spielplatzkonzept)

 Ratsbeschluss über Verlängerung der Siegelphase und den neuen Aktionsplan

Leitbilder und Satzungen, Beschlüsse und Vereinbarungen sind 
unverzichtbar, wenn es um die institutionelle Verankerung in der 
kommunalen Praxis geht



1. Kindeswohl hat Vorrang-
Aktionsplan Köln

„Maßnahme 1:
Die Kinder- und Jugendfreundlichkeit soll unter 
§14 a) in die Hauptsatzung der Stadt Köln mit 
folgendem Text aufgenommen werden:

„Die Stadt Köln ist eine kinder-
und jugendfreundliche Stadt. Sie wirkt im Rahmen 
ihrer Befugnisse auf die Berücksichtigung der 
Rechte von Kindern und Jugendlichen hin. In den 
Bezirken werden Kinder- und Jugendforen 
gebildet, um die Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen zu gewährleisten.“ „ verabschiedet 16.8.2018



1. Kindeswohl hat Vorrang-
Aktionsplan Stuttgart

„Maßnahme 6.1:
Kinderrechte in der Hauptsatzung 

Ziel: Aufnahme der Kinderrechte in die Hauptsatzung der Stadt 
Stuttgart 
Inhalt: Zur strukturellen Verankerung der Kinderrechte soll ein Verweis 
auf die Kinderrechte in die Hauptsatzung der Stadt Stuttgart 
aufgenommen werden. 

Federfü̈hrung:
Abteilung Kinderbüro (OB-KB) 



1. Kindeswohl hat Vorrang 

Leitbild der Gemeinde Algermissen

Aufnahme der Kinderrechte in Leitbildern

• Potsdam
• Algermissen
• Weil am Rhein
• Köln
• Stuttgart
• Kinderverfassung in Garmisch-

Partenkirchen



2. Rahmenbedingungen

 Für Kinder sind sie das Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung und Kindern.

 Kommunale Interessenvertretungen setzen sich für die Belange von Kindern und 
Jugendlichen in der Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und der örtlichen 
Zivilgesellschaft ein.

 sie arbeiten prozesshaft

 sind mit Querschnittsaufgaben betraut

 für günstige Rahmenbedingungen ist ein Zusammenspiel von institutioneller 
Interessenvertretung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 
optimal

Ansprechpartner/Interessenvertretungen/Anlaufstellen/Ombudsstelle



Strukturelle Rahmenbedingungen
BAG Kommunale Kinderinteressenvertretung

Strukturelement I 

Stabsstelle/Kinderbeauftragte mit einem 

strategisch konzeptionellen Arbeitsauftrag

Kinder- und Jugendbeauftragte in 

Potsdam

Wolfsburg

Weil am Rhein

Remchingen

Algermissen



Strukturelle Rahmenbedingungen

Strukturelement II

Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Jugendbeirat Regensburg, Kinderbeirat Wolfsburg, Junior-Experten Senftenberg, Kinder- und 
Jugendbeirat Algermissen

Kinderbeirat Wolfsburg



Strukturelle Rahmenbedingungen

Strukturelement III 

Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche 

Kinder- und Jugendbüro Hanau, Köln, Maintal 



Strukturelle Rahmenbedingungen 

Strukturelement IV 

Unabhängige Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche und Beschwerdemanagement 

KidS-Parlament in Köln

Fachstelle für
Kinder- und Jugendbeteiligung
ist Ansprechpartnerin



3. Kinder- und Jugendbeteiligung

Der Verein Kinderfreundliche Kommunen legt 
im Schwerpunkt Kinder- und Jugendbeteiligung 
besonderen Wert auf vier Umsetzungsbereiche: 
• Fortbildung und Qualifizierung von 

Mitarbeitenden, 
• Beteiligungskonzepte und –richtlinien,
• Vorhaben- und projektorientierte 

Beteiligungsprozesse,
• Selbstverwaltete Budgets.



Fortbildung und Qualifizierung in Wolfsburg

 Ausbildung von Partizipationsbegleitende für Kinder- und Jugendbeteiligung als 
berufsbegleitende einjährige Fortbildung für Mitarbeitende aus verschiedenen 
Geschäftsbereichen. 

Fortbildung für Ehren-
und Nebenamtliche

Daraus hat sich das 
Netzwerk „Kinder- und 
Jugendbeteiligung“ 
gebildet.



Beteiligungskonzept im Aktionsplan Köln

Maßnahme 8: 

Partizipation als Strukturmerkmal im Amt für Kinder, Jugend und Familie 
und als Schwerpunktthema in Fachgesprächen in der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit (OKJA) 
 Der Leistungskatalog ist die Grundlage für die jährlichen Fachgespräche in 

den Einrichtungen zur Reflexion der Kinder- und Jugendarbeit. Das Thema 
Partizipation ist als Querschnittsaufgabe Bestandteil des 
Leistungskatalogs und findet im Rahmen des Wirksamkeitsdialogs Eingang 
in die jährlichen Fachgespräche, mit dem Ziel, Partizipation als Standard 
zu verankern. In den Jahren 2018 und 2019 legte die Arbeitsgemeinschaft 
Offene Tür (AGOT) ein Schulungsprogramm zur Partizipation für 56 
Jugendeinrichtungen auf. 



Beteiligungskonzept im Aktionsplan Stuttgart

 Maßnahme 4.6: 

 Gesamtkonzept Kinderbeteiligung 

 Ziel: Das Gesamtkonzept der Kinderbeteiligung in Stuttgart wird ergänzt und spätestens 
2022 vom Gemeinderat beschlossen. 

 Inhalt: Das bereits entwickelte Gesamtkonzept enthält die regelmäßige 
Kinderbeteiligung in den Stadtbezirken, sowie die projektbezogene Kinderbeteiligung in 
den Bereichen Spiel- und Bewegungsflächen, Stadtplanung und –sanierung, 
Einrichtungen für Kinder, Schulen und Kitas sowie Anlass- und Themenbezogene 
Beteiligung in verschiedenen Themenfeldern. Diese wird ergänzt, insbesondere um ein 
Konzept der Kinderbeteiligung in der Stadtplanung und in der (Ganztagsgrund-)Schule, 
sowie einem stadtweiten regelmäßigen Format der Kinderpartizipation, und der 
Einbeziehung in die informelle Bürgerbeteiligung. Das Konzept erfüllt die 
Anforderungen von §41a der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und ist mit dem 
AK Stuttgarter Jugendrat abgestimmt. 



Projektorientierte Beteiligung 

Beteiligung B-Plan Wedemark

PARTYzipation Algermissen

Beteiligungskonzept Weil am Rhein

Befragung Mobilität Potsdam



Beginn der Bauarbeiten

Der erste 
fertige 
Buchstabe

Präsentation der fertigen PläneSchüler_innen entwickeln gemeinsam Ideen

Neue Ortsmitte in Remchingen

20.11.2019



Selbstverwaltetes Budget in Weil am Rhein

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 21 
Jahren haben die Möglichkeit finanzielle Unter-
stützung beim Jugendparlament zu beantragen, 
wenn sie ein Projekt für sich und andere junge 
Weiler Bürger_innen ausrichten wollen. Ein 
Betrag von 2.000 Euro wurde erstmals 2015 
dem Jugendparlament von der Stadt zur 
Verfügung gestellt. Das Jugendparlament hat 
für die Mittelvergabe präzise Richtlinien 
verabschiedet. 



4. Information/Monitoring

Kinderrechte-Koffer Remchingen

Fachforen Senftenberg

Infotafeln Regensburg

Info-Workshops



Strukturelemente im Programm 

 Politischer Wille in Beschlüssen

 Personelle und finanzielle Sicherstellung der Koordination 
 Bildung einer Steuerungsgruppe / Steuerung des Programms
 Bestandsaufnahme (Verwaltungsfragebogen Kinderfragebogen 10-12-jährige 

Kinder)
 Während des gesamten Prozesses Monitoring der Maßnahmen
 Inhalte sind an Leitfragen ausgerichtet, die mit Sachverständigen entwickelt 

wurden
 Leitfragen sind aus Standards abgeleitet



Kontakt

Kinderfreundliche Kommunen e.V.
Büro Berlin
Leipziger Str.119
10117 Berlin
Tel.+49(0)30 20219213
info@kinderfreundliche-
kommunen.de
www.kinderfreundliche-
kommunen.de



Strukturelement Beschlussfassungen

Immanenter Bestandteil im Programm sind Beschlüsse
 Voraussetzung für die Bewerbung ist ein Ratsbeschluss

 Ratsbeschluss über Aktionsplan mit Maßnahmen, deren Zielstellung, Inhalt, 
Verantwortlichkeiten, Zeitplanung und Finanzen 

 Ratsbeschlüsse über Einzelmaßnahmen (z.B. Regensburg Spielplatzkonzept)

 Ratsbeschluss über Verlängerung der Siegelphase und den neuen Aktionsplan

Leitbilder und Satzungen, Beschlüsse und Vereinbarungen sind 
unverzichtbar, wenn es um die institutionelle Verankerung in der 
kommunalen Praxis geht



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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